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1. ABDA-Protestaktion Versorgungsblackout am 17. Dezember 2025 

Ohne die überfällige und im Koalitionsvertrag versprochene Erhöhung des Apothekenhonorars sieht es 
für die flächendeckende Arzneimittelversorgung im Land finster aus. Denn: Das Apothekensterben wird 
ungebremst weitergehen. Im Koalitionsvertrag ist zwar eine Stärkung der Apotheken vorgesehen – doch 
bislang liegen dazu keine Pläne vor. Deshalb ruft die ABDA mit dem Aktionstag Versorgungsblackout am 
17. Dezember 2025 zum Protest auf.  

Nach 13 Jahren Honorarstagnation und 
Apothekensterben ist es in vielen Apotheken 
kurz vor zwölf. Ein Viertel der Apotheken 
verharrt in einer prekären wirtschaftlichen 
Situation und ist auf schnelle Hilfe 
angewiesen. Ohne eine sofortige 
Honoraranpassung gehen in weiteren, 
hunderten Offizinen die Lichter aus. Die 
Aktion Versorgungsblackout macht darauf 
symbolisch aufmerksam.  

Grundidee und Ablauf  

Versorgungsblackout soll erfahrbar machen, 
was es heißen würde, wenn die 
flächendeckende Arzneimittelversorgung 

wegbricht. Es geht darum, dem Anliegen der Apothekerschaft eine möglichst breite Aufmerksamkeit zu 
verschaffen, ohne die Leistungen für Patientinnen und Patienten einzuschränken.   

Bereiten Sie den Aktionstag in Ihrer Apotheke gerne mit den unter 
www.apothekenkampagne.de/nullnummer zur Verfügung gestellten Materialien vor und informieren 
Sie bereits im Vorfeld darüber, was am 17. Dezember geschehen soll. Platzieren Sie das 
Versorgungsblackout-Motiv idealerweise gut sichtbar am Eingang Ihrer Apotheke und schmücken Sie die 
Offizin oder Ihre Schaufenster gerne mit rot-weißem Flatterband in Kampagnen-Optik. 

Am Aktionstag selbst schalten Sie in einem frei wählbaren Zeitraum die Lichter aus – nur eine 
Notbeleuchtung bleibt an. Nutzen Sie diesen Anlass, um mit Ihren Patientinnen und Patienten ins 
Gespräch zu kommen. Darüber hinaus freuen wir uns, wenn Sie Ihre Teilnahme per Foto oder Video 
dokumentieren und Ihre Aufnahmen über Social Media verbreiten. Posten Sie gerne unter dem Hashtag 

 

http://www.apothekenkampagne.de/nullnummer
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#Versorgungsblackout. So unterstützen Sie die Aktion und verschaffen Ihrer eigenen Apotheke 
zusätzliche Aufmerksamkeit im Netz. Verweisen Sie bei Fragen von Kundinnen und Kunden bzw. 
Journalistinnen und Journalisten auch gerne auf die Internetseite www.gesundheitsichern.de – dort hat 
die ABDA mehr Informationen zur Situation der Apotheken zur Verfügung gestellt. 

Versorgungsblackout-Materialien zum Download 

Unter https://www.apothekenkampagne.de/nullnummer finden Sie das Blackout-Motiv in den 
gewohnten Formaten als Plakat, Anzeige, Infoscreen, Kassenbildschirm und Kachel für Social Media. 
Darüber hinaus stellen wir Ihnen neben einem Leitfaden zur Aktion auch einen Handzettel zur 
Verfügung, den Sie ausdrucken und an Ihre Patientinnen und Patienten verteilen können.  

Wir laden Sie herzlich ein, diese Materialien zu nutzen und Ihre Patientinnen und Patienten auf die 
drohenden Versorgungseinschränkungen hinzuweisen. Machen Sie mit und werben Sie für die 
Apotheken vor Ort! 

Bei Fragen schreiben Sie gerne an info@apothekenkampagne.de.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 
 

2. Grundlagen der Pharmakologie Teil 2 
Sympathikus und Parasympathikus 

Präsenz-Veranstaltung in Bremen am Samstag, 14. März 2026 von 9.30 bis 13.00 Uhr 

Das vegetative Nervensystem besteht aus zwei Teilen, dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Mit 
den Neurotransmittern Noradrenalin, Adrenalin und Acetylcholin steuern sie autonom eine Vielzahl von 
Körper- und Organfunktionen und befähigen den Körper dadurch, sich auf wechselnde 
Umweltbedingungen einstellen zu können. Bei der Therapie vieler Erkrankungen werden Arzneistoffe 
eingesetzt, die gezielt in diese Regulation eingreifen oder auf Grund ihres Rezeptorprofils mit dieser 
Regulation interferieren.  

Mit dieser Fortbildungsveranstaltung wollen wir wieder interessierten Kolleginnen und Kollegen die 
Möglichkeit geben, ihr Wissen zu den Grundlagen der Pharmakologie aufzufrischen. Bei guter Kenntnis 
der Funktion des vegetativen Nervensystems und der eingesetzten Arzneistoffe können Wirkung und 
potenzielle Neben- bzw. Wechselwirkungen einer Arzneistofftherapie schnell abgeschätzt werden. 

Weitere Informationen finden Sie in der Anlage zu dieser INFO-Mail. 

Bitte melden Sie sich online an unter: www.apothekerkammer-niedersachsen.de an! 

 
 

3. Gesetz zur Umsetzung der NIS-2-Richtlinie und zur Regelung 
wesentlicher Grundzüge des Informationssicherheitsmanagements 
in der Bundesverwaltung 

Der Bundestag hat am 2. Dezember 2025 das Gesetz zur Umsetzung der europäischen 
„Cybersicherheitsrichtlinie“ NIS-2 (NIS2UmsuCG) beschlossen. Dies ist am 6. Dezember 2025 in Kraft 
getreten. 

Über die Inhalte des Gesetzes und entsprechende Handlungsempfehlungen hatten wir im 
Rundschreiben „Kammer aktuell“ 01/2025 vom 13. August 2025 berichtet. In der Anlage finden Sie 
einen OnePager, der Sie über die wesentlichen Punkte informiert.  

https://www.apothekenkampagne.de/nullnummer
mailto:info@apothekenkampagne.de
http://www.apothekerkammer-niedersachsen.de/
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Das BSI sieht für Einrichtungen in Deutschland, die von der NIS-2-Richtlinie betroffen sind 
https://betroffenheitspruefung-nis-2.bsi.de/ einen zweistufigen Registrierungsprozess vor: 

Zunächst muss eine Anmeldung beim digitalen Dienst „Mein Unternehmenskonto“ (MUK) erfolgen. 
Dabei handelt es sich um ein Nutzerkonto im Sinne des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Es dient 
juristischen Personen als Zugang zu digitalen Dienstleistungen der Verwaltung und stellt das 
geschäftliche Pendant zur personenbezogenen BundID dar. 

Das BSI empfiehlt, den Account bei "Mein Unternehmenskonto" bis spätestens zum Jahresende 2025 
anzulegen, um sich im zweiten Schritt ab Anfang 2026 mit dem MUK-Nutzerkonto beim u. a. für NIS-2 
neu entwickelten BSI-Portal zu registrieren.  

Das BSI-Portal wird am 6. Januar 2026 freigeschaltet und dient u. a. als Meldestelle für erhebliche 
Sicherheitsvorfälle https://www.bsi.bund.de/DE/Service-
Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2025/251205_NIS-2-Umsetzungsgesetz_in_Kraft.html 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

APOTHEKERKAMMER BREMEN 

 

Dr. Isabel Justus 
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